
über Rechtsstreietalle innerhalb der Kirchenge-
Bulletin meinschaft, WAar praktisch Sanz die Kardinals-

kongregationen übergegangen. Diese Kongrega-
tionen sind aber Verwaltungsorgane. Die Rota,Peter Huilzing das ursprünglich für die Rechtsprechung be-
st1immte fgan, befaßte sich bis 870 mit der Ent-Kırchliche scheidung 7iviler Prozesse 1im Kirchenstaat, spater
dann mi1t Selig- un Heiligsprechungsprozessen.Rechtsprechung 1US wollte die ota 1n ihrer ursprünglichen
Funktion wiederherstellen. Kine Entwicklung, die

kaum voraussehen konnte, hat das vereitelt. DIe
AÄAm 5. August 1967 hat aps Paul VI die ApoO- Zahl der Eheprozesse hat nämlich seitdem be-
stolische Konstitution «Regimini Ecclesiae UunN1- trächtlich ZUSCHOMMCL., {DDIie Rota W1e übrigens

erlassen. S1e trat ı. März 1968 1n Kraft uch jedes Diözesangericht befaßt sich gut w1e
Die Konstitution enthält das MGU Statut ur die ausschließlic mit Eheprozessen. Im a  re 1908
römische Kurte. Das Statut soll och durch 1ne VO den I Rota-Prozessen Eheprozesse;
allgemeine Geschäftsordnung (0ordo) und durch 1M a.  FE 1057 VO  - 259 Rota-Prozessen z
spezielle, VO jedem Kurienorgan selbst - Eheprozesse! Eigentliche Rechtsstreitfälle, die sich
arbeitende Vorschriften erganzt werden. on 1n der kirchlichen Gemeinschaft ergeben, kommen

24 September 963 hatte der aps 1ne Reform nıcht VOLT die Gerichte, sondern werden VO den
der römischen Kurie angekündigt. Sotfort wurde Kardinalskongregationen auf dem Verwaltungs-
1ine Studienkommission m1t der Vorbereitung be- WECDC erledigt (per Za administrativam). KEinsprü-
auftragt. Die Kommtiss1on bestand aus den Ku- che die Entscheidung einer Kongregation
rienkardinälen Roberti, en un! Albareda Als werden be1 der Kongregation selbst eingereicht;
die etzten beiden starben, tiratfen ihre Stelle die inan kann nämlich ine MEUEC Verhandlung bean-
Kardinäle ear und O11 Kommtissionssekretär tragen. An ein Gericht kann mMan sich nıcht WEeIl-
WAarLr der Auditor der Rota Gilovannı M. Pınna den, uch nicht die Rota
Später wurde die Kommission durch die itglie- Zudem übertrug aps enedikt
der des Staatssekretariates Dell’Acqua un!: Martin 15.dSeptember 191 7, nach Veröffentlichung des
erweiltert. Der aps befaßte sich uch persö  C. kirchlichen Gesetzbuches, den Kardinals-
mit der Vorbereitung der Konstitutlion. kongregationen die orge für die Durchführung

Inwieweit kennt die Konstitution den Grund- der (sesetze. Wenn nötig, sollten S1e dafür nstruk-
sat7z der «Gewaltenteilung » ? In den Rechtsstaaten tionen erlassen. In all dem lag die Absicht, CQ1S-
wird allgemein bejaht, daß die «Gewalten» also lative un:« Exekutive oder Verwaltung vone1inan-
die Zuständigkeiten der Gesetzgebung, KExekutive der trennen. Die Gesetzgebung für die ZESAMLE
un: Rechtsprechung verschiedenen Urganen C sollte dem aps Vorbehnalten se1n. Die
übergeben werden. Überträgt die Konstitution kurialen Verwaltungsorgane sollten keine ord-
VOL em die KRechtsprechung unabhängigen C(Ir- nungsmäßige gesetzgebende Aufgabeen Diese
I  > die andere Ss1nd als jene Instanzen, die mit Absicht wurde vielleicht formal, nıiıcht aber tat-
der Wahrnehmung der Leitung un! Verwaltung sächlich verwirklicht. ine oyroße Zahl bindender
oder KExekutive beauftragt s1ind ” Kennt die Kon- kanonischer Normen wurde VO  = den Kardinals-
stitution ein Verwaltungsgericht, 1ne unab- kongregationen erlassen. EKs WAar OS 7zweifel-
hängige richterliche Instanz, die sich jeder WEeI- haft, ob die praktisch einzige una  ängige echt-
den kann, der sich 1n seinen Rechten Ure einen sprechun in Eheprozessen niıcht ebenfalls un!
Akt der Behörde verletzt fühlt? die Verwaltungszuständigkeit der Sakramenten-

Diese Fragen sind die Konstitution gerich- kongregation fel Obwohl die Kommission ZuU1

tet.! Und lag sehr nah, daß S1E gestellt wurden. Interpretation des irchlichen Gesetzbuches für
Diese Fragen gyab schon ange VOTLT der Konstitu- Diözesan- und Metropolitan-Gerichte ine unmit-
t10n. Die letzte oroße Neuordnung der Kurie WATL elbare Abhängigkeit VO dieser Kongregation aD-

1us e 1m a  re 19058. 7Zu den Absichten lehnte, steht die Rechtsprechung in Ehesachen
selner Konstitution «Saplent1 cons1il1o0 » gehörte dennoch untfer der Kontrolle der Sakramenten-
die Trennung VO:  o Verwaltung un Rechtspre- kongregation.?

Die kanontistische Literatur hat sich schon seitchung Die Rechtsprechung, die Entscheidung
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ahren mit den roblemen der Gewaltenteilung, KEs lag 1Iso tatsächlich nahe, daß ach Reorgani-
einer unabhängigen Rechtsprechung und einer sation der römischen Kurie die rage auftauchte,
Verwaltungsrechtsprechung beschäftigt. Die (Ca- inwiewelt diese Forderungen berücksichtigt W OTL-
110  = Law Society of America veranstaltete VOTL der den selen. Artikel der Konstitution « Reg1-

min1» lautet: « DIie römische Kurle... esteht ausJahresversammlung 1966 in Pittsburg ein dreitägi-
CS Sem1inar ber die Revision des kirchlichen Kongregationen, Gerichten, OfAhizien un ekreta-
Rechts Fünfunddreißig Fachleute ausS den VOL- tlaten.» Grundsätzlich s1ind Iso Verwaltungs-
schiedensten Fachgebieten nahmen daran teil. In OTSahnc und Rechtsprechungsorgane gELLENNL. Ar-
der Schlußresolution wird der Gewaltenteilung tikel «Fragen, die ine gerichtliche Untersu-
besondere Aufmerksamkeit gew1ldmet. mpfohlen chung erfordern, mussen den zuständigen Gerich-
Wird, daß sich aps un 1SChHOTe für Gesetzge- ten überwiesen werden. » DiIie Konstitution
bung, Exekutive un Rechtsprechung verschiede- schreibt diese Fragen nicht uf Grund
LICT UOrgane bedienen sollen. Ks witrd auf die Not- W  - Artikel wird 1L1A1L annehmen mussen, daß
wendigkeit hingewiesen, daß sich jedes rchen- die Bestimmungen des kirchlichen Gesetzbuches
mitglied Zu Schutz seiner Rechte ine unab- weıliterhin gelten, soweılit S1e nıcht durch die alloe-
hängige rtichterliche Nstanz wenden können mu me1line Geschäftsordnung überholt s1ind. aut Ar-
Zudem wird dargelegt, daß die Menschen nfolge 39 arbeitet die Kongregation für die Jau-

benslehre in «e1iner 7welifachen Verfahrensweise:der massenhaften Schändung der elementarsten
Menschenrechte iın den etzten Jahrzehnten heute entweder administrativ oder gerichtlich, Je nach
für den tatsächlich oder scheinbar willkürlichen der Art der behandelnden Fälle» Innerhalb des
Gebrauch der Behördenautorität außerordentlic eigenen Zuständigkeitsbereichs hat diese Kongre-
empfindlich geworden sind. Unantastbare Men- gation Iso zugleich die Amter der Verwaltung
schenrechte sind proklamiert worden: 1im a  re un der Rechtsprechung. Die Sakramentenkon-
1948 MLK die Vereinten Nationen und 1m a  re oregation ist für alles zuständig, W AasS die Ordnung
19050 durch den Kuroparat. Das Zweite Vatika- der sieben Sakramente betrifit, “unfter e1ibehal-
nische Konzil verkündigt mit Nachdruck die tung der Zuständigkeit... der Apostolischen S1-
Würde der menschliche: Person un: die mit ihr gynatur hinsichtlich sowohl VO  D Kompetenzverlän-

5 1n diesbezüglichen Rechtssachen Ww1everbundenen Rechte, die für jede Autor1tät, bür-
gerliche un! kirchliche, unantastbar sind. Für die uch hinsichtlich der Aufgabe, gemä den Rechts-
Mitglieder des Kuroparates o1bt eiın Gericht, OEG die Rechtspflege kontrollieren und —

das sich jeder wenden kann, der sich durch die Be- ox1onale un überregionale Gerichte errichten »
hörden in seinen Menschenrechten verletzt £ühlt (Artike. 54) Hier 1st also die Organisation der
Es erhebt sich die Frage, ob nicht uch 1n der Rechtsprechung 1ne richterliche Nstanz über-
Kirchengemeinschaft ine ähnlich nNnstanz FKuür die Untersuchung, ob ine Ehe —_

geben muüßte. Wenn die Kıirche uch nıiıcht MIt stande gekommen ist oder nicht ine nicht 1n
einem demokratischen Staat gleichgestellt werden Sinne richterliche Aufgabe bleibt die
kann, ist Ss1e ber doch eine Gemeinschaft, in der Sakramentenkongregation zuständig, und WAar

für 1llkür kein Plat- se1in darf£, erst recht nıcht ausschließlich (Artike. 56) S1e urteilt uch über
Ntier dem Deckmantel relig1öser Motive. Man hat die Verpflichtungen, die mi1t höheren eihen VCI-

festgestellt, daß 1n der Kirche viele eingreifende bunden sind, un: untersucht Fragen der Gültig-
keit VO en oder überweist sS1e. ein 7zustan-Entscheidungen o1bt, die auf einem komplizierten

und geheimen Verwaltungsweg Zzustande kom- diges Gericht (Artike. 57) Die Kongregation be-
InCN, die aber kein Widerspruch möglich ist urteilt Iso elbst, inwieweit Rechtsprechung für

diese in Ta treten soll Die richterlicheEs mmüßte aber möglich se1n, daß sich jeder, der
seline Rechte UufCc. ine Verwaltungsmaßnahme Sektion der Ritenkongregation ist mi1t den « Pro-

ZCeSSCI1L die Diener Gottes» beauftragt (Artikeverletzt <ylaubt, unmittelbar e1in höheres Gericht
wenden kann. Kın umfassender Rechtsschutz ist 62) Für diesen Bereich WIr ohl niemand 1nNe
die notwendige Konsequenz AausSs derAnerkennung, «unabhängige Rechtsprechung » für wichtig hal-

ten. Zaur Aufgabe der Kongregation für den Kle-daß 1n der Kıirche wirklich Recht o1bt Man
kann VO  w Rechtsordnung nicht mehr reden, we1lnl TUS gvehört, «über Streitfälle 1n Fragen des V Of-
die bestehenden Normen un ihre Anwendung NS 7wischen Geistlichen urteilen, un Be1-
nicht durch ine una  ängige Rechtsprechung behaltung des Rechts der Religiosenkongrega-
aufrechterhalten un kontrolliert werden. tion er Streitfälle) 1n Fragen des Vorrangs wW1-
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schen Ordensleuten un ebenso auf administrati- Dieses Gericht hat wel Sektionen. Die ITSte Sek-
W Wege über andere Streitfälle 7zwischen (Gelst- tion hat die ufgaben, die schon das kirchliche
lichen oder 7zwischen Geistlichen un Latien oder Gesetzbuch der Signatur übertragen hatte; ferner
7wischen Diözesangeistlichen und Ordensgeist- ist S1e zuständig für die richterliche Urganisation.
lichen (zu efinden)» He  S 68 ; uch hiler «Durch die Zzweite ektion entscheidet die Apo-
wird Artikel in ral bleiben, daß nämlich Fälle, stolische Signatur ber Diftferenzen, die aus einem
die 1ne gerichtliche Untersuchung nötig machen, kirchlichen Verwaltungsakt entstanden sind und

das zuständige Gericht überwiesen werden sSOl- die VOLI s1e durch einen ppe. oder ine erufung
len Die Religiosenkongregation hat die Leitung gebrac wurden, die ine Entscheidung des
für alles, W2S sich auf Ordensinstitute des ateini- zuständigen Kurienorgans eingelegt wurde, oft
schen Rıtus bezieht, “«unfter Beibehaltung der aa konstatiert wird, daß dieser Akt ein Gesetz VCI-

letzt hat In diesen Fällen urteilt die ektion ENT-ständigkeit. der Gerichte, WG ein richterliches
Verfahren nötig ist » (Artike 73 } DIie Kongre- weder ber die Zulassung der erufung oder über
gvation für die vangelisierung der Völker «über- die Ungesetzlichkeit des strittigen Aktes» (Artike
welst Eheprozesse und andere orgänge, die ein 106) «Durch 1eselbe ektion urteilt S1e (die Apo-
richterliches Verfahren verlangen, die Sacra stolische Signatur) außerdem über K ompetenz-
Romana Rota» (Artike. 837) Für die ota bleiben on: 7zwischen Urganen des Apostolischen
die Normen des kirchlichen Gesetzbuches gültig Stuhls; behandelt S1Ce Verwaltungsangelegenheiten,
Lediglich wird ihre Zuständigkeit auf Prozesse Z die VO Kongregationen der römischen Kurie VOL

Nichtigerklärung VO  = Ehen 7w1ischen Katholiken s1e geDraC. werden; un untersucht s1e Fragen,
un nichtkatholischen Getauften und VO  S Ehen die ihr VO aps vorgelegt werden» (Artike 107).
nichtkatholischer Getautfter ausgedehnt (Artike. Darzu wird vermerkt, daß sich 1ne Person, die sich
109) in ihrem Recht durch andere als kuriale Urgane DE-

Mit Ausnahme der Zuständigkeit, die der ApoO- schmälert sieht, nicht unmittelbar die Signatur
stolischen Signatur für die richterliche Urgantsa- wenden kann, sondern 11Ur die zuständige Kon-
tion 7zuerkannt wurde, 1st in der Konstitution Iso gyregation. Ist die Entscheidung der Kon-
kein andel 1im Verhiältnis Verwaltung-Recht- gregation kannn be1 der Signatur erurung eiNngeE-
sprechun: festzustellen. Man sucht darın vergeb- legt werden. In der Konstitution konnte natürlich
iıch nach dem Grundsatz, daß mit der Gesetzge- nıcht die Verwaltungsrechtsprechung diözesaner,
bung oder wenigstens mMi1t ihrer Vorbereitung e1in provinzlaler oder reglonaler Instanzen geregelt
VO  5 Verwaltungsorganen l etirenNNtES rgan be- werden. edenken sind geäußert worden, daß die
auftragt werden muüßte. Man hat darauf hingewle- Kardinäle als Rıchter der Signatur gleichzeitig
SCIL, daß die Bischofssynode, als Repräsentanz des Kongregationsmitglieder s1nd. Die Mitglieder
eltepiskopats, Z rgan der Legislative ZC: eines Verwaltungsgerichts sollen WAar Verwal-
eignet ware. jiede Verwaltung, uch die Ur  che, tungserfahrung haben, ber als Richter dürften s1€
neigt niıformierung un:! Zentralismus. Auf nicht Z Verwaltung gehören Im Staatsrecht
Grund ihrer Zusammensetzung würde die Bi- würde bestimmt für unzulässig angesehen, wenll

schofssynode einer diferenzierteren Behandlung Minister als Verwaltungsrichter auftreten würden.
der robleme, entsprechend den Nöten un For- Irotzdem Iannn 1114  — die Finführung des Elements
derungen der verschiedenen Kulturgebiete, VO eines Verwaltungsgerichts 1n die kirchliche Urga-
selbst mehr Verständnis entgegenbringen. ber nıisation 1LLUT egrüßen. Damit hat sich der Weg
jetzt ist Eerst einmal abzuwarten, ob der Einfiuß der einer weltetren Entwicklung 1n dieser ichtung DC-
Bischofssynode wenigstens 1n Grundsatzfragen, OÖftnet. Man wird abwarten müussen, wI1ie die Bi-
auch bezüglich der Kirchenordnung, entscheiden- schofssynode, die Kardinalskongregationen, die
der wird als der Einfiuß der römischen Verwal- Rota und die Signatur 1n Zukunft arbeiten. Das
LUNgSOTYANE. Damit würde die Funktion der Kurtie ec kann WAar Urgane schafien, aber der tat-
VO  n cselbst mehr auf die Exekutive oder Verwal- sächliche Gang der inge wird einem nicht DC-
tung beschränkt werden. ringen Teıil VO Faktoren bestimmt, die außerhalb

Die Forderung nach einem rgan für die Ent- des Rechts wenigstens des geschriebenen Rechts
scheidung V.C) Verwaltungsrechtsfragen hat die liegen.
Konstitution erdings berücksichtigt. Diese Die Konferenz der deutschen Offiziale, die VO

Rechtsprechung wurde dem höchsten kirchlichen 2.—1 pr1 1966 in onn zusammentrat, hat eine
Gericht übertragen, der Apostolischen Signatur. el VO Forderungen für die Revision des Ika-
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nonischen Eheprozeßrechts aufgeste. An diesen tigkeit hält den Prozeß anstr engen kann orge-
Vorschlägen arbeiteten uch Vertreter der OffA- chlagen wird diese Berechtigungsbeschränkun-
7iale Österreichs, der chweli7z Luxemburgs Däne- SCH be1 der Anstrengung Prozesses ZUET: ich-
marks, chwedens und Norwegens MI1tL Der tigerklärung Ehe fallen lassen Den Pro-
Münchener Kanontist Scheuermann chrieb dazu Ze[) der Nichtigerklärung Ehe NCN nıcht-
MG sorgfältigen Kommentar. Es folgen e getaufter Partner müuüßte nicht allein der Kıirchen-
der wichtigsten Änderungsvorschläge. anwalt (Promotor 1ustitiae) sondern uch ein Ka-

eitaus die me1listen Bistümer haben 1 Bereich tholik der daran interessier 1ST anstrengen können
der Rechtsprechung MmMI1t ernstlichem Personal- DiIie Fragen die den Parteien Zeugen und Sach-
mangel kämpfen aung 1sSt nıcht einmal der verständigen vorgelegt werden sollen formuliert
Offiz1al freigeste. 1St gleichzeitig Gene- der Bandverteidiger (Defensor vinculi) und depo-
alvikar der 1St kanonischen ee nıcht nier S1C geschlossenem Umschlag beim Notar
genügend geschu Melistens gilt das uch für das Der Riıichter darf den mschlag ITST nach Eiröfi-
I übrige Personal WIC Diö6zesanrichter Ver- LLU1LLE der Sitzung einsehen Damit SO vermlieden
nehmungsrichter Kirchenanwalt (Promotor USt1- werden daß Aussagen betrügerischer Absicht
t1ae), Bandverteidiger (Defensor vinculi) Man vorberelitet werden DDieses System hat viele ach-
schlägt die Einrichtung VO  — Kursen VOL deren Be- teile Es 1ST nıcht richtig, daß der Bandverteidiger
such VO den Bischofskonferenzen für alle die VOL- (Defensor vinculi) der Prozeß Parte1 1ST die
zusehen WATC denen Jbal= Aufgabe der echt- Fragen formuliert CM 1ST durchweg nicht
sprechung übertragen werden soll und die dafür genügen 1n den Fall eingearbeitet und SOM IC>
noch nıcht genügen geschu. s1ind Scheuermann Fraven nach festen Schablonen

Lalen könnten kirchlichen Rıichtern nıcht formulieren DDas hat ZUTF daß auch die Aus-
CErINANNT werden {Die Jurisdiktion des kirchlichen SC kein Bild VO  - der wieder
Richters SC1 VO der en nicht tirennen Latlen wechselnden wirklichen Situation geben Deshalb
könnten ohl Notare SC1IMN eventuell Bandvertei- wird vorgeschlagen der Rıichter SO die Fragen
iger un: WE nOot1g, beratende Assessotren selbst formulieren und S1C auf der Sitzung der kon-
Gommenginger agegen den Standpunkt kreten S1ituation wlieder ulber-
daß bei angel kanontistisch geschulten T1e- dem 1LLUSSCIL äufig Zeugen und Sachverständige

vorher über Punkte unterrichtet werden denenstern uch Lalen Richter sSe1inNn können Jur1-
SsSten die e Ausbildung kanonischem Recht S1C sollen
erhalten en An CIN1ISCN Universitäten (z In Prozessen Nichtigerklärung Ehe
München und Straßburg) gyehört ZA UE eologi- werden die Aussagen der Parteien selbst nıiıcht als
schen Akultat C111 Institut für Ikanonisches (Z ewelse akzeptiert uch dann nıcht WeE111)1 die
MmMIt Promotionsrecht An diesem Institut studieren Richter VO  S der Aufrichtigkeit der Parteien und
uch Laten uch weibliche Studenten (Das <ibt deshalb auch VO der Nichtigkeit der Ehe über-

natürlich uch anderen Fakultäten für irch- Kanonisten WI1C Flatten und Dordett
liches Recht.) DIie Meinung, LLULT Priester könnten die Canon ] aw dociety of mer1ca en
Richter Bandverteidiger und Kirchenanwalt SC11H schon auf die Notwendigkeit hingewlesen den
hält Gommenginger für überholt Tatsächlich Aussagen der Parteien mehr Wert beizulegen Dem
kann onach geltendem ec jedem eriker können WI1Tr hinzufügen dalß dies VOL 1Lem für die
Jurisdiktion gegeben werden Und da die Lonsur vielen Länder ilt C kirchlicher Prozel 1Ur

Z Kleriker macht würde die Formalıtät der für den kirchlichen Status der Parteien VO  - Wıch-
Tonsur SCNUSCH die Verleihung VO  } Jurisdik- igkeit 1St DDie vermögensrechtlichen und SONST1-
#(0)81 möglich machen Für diesen Standpunkt CI bürgerlichen Folgen der Ehe sind
werden sich ber ohl kaum nhänger en Oft gut W1E6 VO Zavilrichter Jängst DG

Diejenigen die schuldhaft und vorsätzlich Ver- regelt worden Betrug Eheprozessen 1ST dort
uüufsacher der Ungültigkeit Ehe sind W16 uch 1el wenNiSCI befürchten als Italien
Nichtkatholiken en nicht das ec be1 Der Bandverteidiger (Detfensor vinculi) 1ST

kirchlichen Gericht selbst den Prozelßl AAn Nichtig- LIMVGT: verpflichtet Ce1n Urteil erster nNnstanz

erklärung ihrer Ehe anzustfengen S1e können das rklärt die Nichtigkeit der betreffenden Ehe
ZWAT dem Kirchenanwalt (Promotor justitiae) VO:  w stehe fest erufung einzulegen uch WL sich
der Ehenichtigkeit Mitteilung machen der dann, dieses Urteil auf unwiderlegliche ewelse STUTZT

un! uch WE der Kirchenanwalt (Defensor vV11-enn für die Ööffentliche Ordnung VO  = Wich-
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vuli) persönlich mi1t dem Urteil vollkommen ein- Scheuermann hält ine Übertragung der eIUS-
verstanden ist DIiIie Parteien inussen dann och auf n1s DA Auflösung VO  =) Ehen, die nicht vollzogen
einen nutzlosen Prozel un e1in unnutzes Urteil sind, oder V (O)  a nicht vollchristlichen Ehen «1n fa-
der 7welten Nnstanz warten. Man hat vorgeschla- Aide1» die Bischöfe oder Bischofskon-
CL, 1n olchen en den Bandverteidiger nicht ferenzen nicht für möglich Die Canon Law SO-
mehr ZUrTr erufung verpflichten. Scheuermann ciety of Ämerica dagegen hat 1N der Jahresver-
halt für keinen sicheren Weg, die Entscheidung sammlung 1967 1n Denver e1in dokumentiertes
darüber dem Bandverteidiger überlassen, weder Gutachten für die amer1ikaniıschen 1SCHOTeEe gut-
1n der erstfen och 1n der 7zweiten nNnstanz. uch geheißen, 1in dem den Bischöfen empfohlen wird,
das Gericht erster Nnstanz oder der Bischof können VO aps die Befugnis ZUr Lösung VO:  - Ehen «1n
darüber nıcht entscheiden, da in eigener 4C favorem Aide1» erbitten. Sollte iMa der Me1-
keiner Riıichter se1n kann. Deshalb sollte die Pflicht Nnung se1n, diese Befugni1s se1 mi1t dem päpstlichen
ZUTT erufung bestehen bleiben; jedoch könnte das Primat verbunden, ware 1ne Delegierung die-
Gericht 7welter Nstan-z entscheiden, ob der Pro- ST Befugnis trotzdem nıcht ausgeschlossen. Üe-
Ze(3 weitergeführt werden soll oder nicht Der ENT- zentralisierung uch auf diesem Gebiet würde die

Dauer der Verfahren und uch die nicht unerheb-sprechende Antrag könnte VO Deftfensor vinculi
Zzweiter Nstanz ausgehen. Für die 7welite Nstanz lichen Kosten, die damit verbunden sind, merk11c
wird außerdem 1n en Fällen ein kürzeres Ver- herabsetzen können. In weitaus den melsten Fällen
fahren gewünscht. ist ine Entscheidung für die Beteiligten sechr drin-

Von mehreren Seiten her sind die Rota gend Die V oraussetzungen für diese utTlosun-
als dritte Instanz, die für die IL Welt zuständig SCH sind überall bekannt un würden 1n vielen
ist, edenken angemeldet worden. Spanien hat Ländern bestimmt nicht mM1t geringerer Fachkun-
schon ine eigene dritte Nnstanz: die Rota der Nun- digkeit beurteilt werden W1e in Rom uch hier
tiatur in Madrid IDie Apostolische 5ignatur kann dürfen nicht die traditionellen Rechte bestimmter
1n esonderen Fällen die Rechtsprechung dritter Behördeninstanzen, sondern mussen die offensicht-
Nnstanz Öörtliche Gerichte delegieren. ine De- en Belange der Kirchenmitglieder den Aus-
rufung die römische Rota bringt die Notwen- schlag für die Organisation der kirchlichen echt-
digkeit schwieriger und teurer Übersetzungen sprechun geben Dieselben Moaotive sprechen üD-
aller Akten eines lateinischen, iıtalienischen oder rigens auch für ıne Dezentralisierung der Pro-
französischen Aktenbündels mit sich. ber die un Verfahren die Gültigkeit höherer
Übersetzungen geben selten Cr NIE) alle Nuan- eihen un: Ordensgelübde un damit verbunde-
CS  . des riginals wieder. Für 1ne richtige Beur- 1ICL Verpflichtungen SOWwIl1e die Dispensierung VOIN

teilung der en ist außerdem die Kenntnis der diesen Verpflichtungen. In all olchen Fällen geht
Vorstellungen un Sitten der betrefenden Länder Situationen, die 11UL VO  = denen Sallz richtig
oder egenden nötig. Die Erledigung der Beru- beurteilt werden können, die mM1t den Beteiligten
fungen 2US en Ländern der Erde nnerhalb einer persönlichen Kontakt aufnehmen können. EKs ist
7zumutbaren Frist ist unmöglich. Deshalb mussen es andere als ideal, bestimmt aber in einer rch-
uch päpstliche Vermahnungen schnellerer Pro- lichen Gemeinschaft, daß lejenigen, welche über
zeßführung wirkungslos bleiben Die Sprachen- tief eingreifende menschliche Probleme endgül-
kenntnis der römischen Anwiälte ist selbstverständ- t1g entscheiden sollen, die betroftenen Personen
ich beschränkt. Das macht die Korrespondenz mM1t überhaupt niıcht kennen, sondern lediglich ach
ihnen oft einem überaus schwierigen Unterneh- Protokaoallen un ten urteilen. Dieses ernstie Be-
iNCIL, Es wird auch diskret darauf hingewlesen, denken kann auch durch die yrößte achkenner-
ohne daß spezifiziert werden soll, daß die Ho- schaft nicht aufgehoben werden.
NOTAIC, die sS1e verlangen, 1in überhaupt keinem Damıit erg1bt sich VO selbst die Frage, ob für
Verhiältnis ZUTT Leistung stehen, die VO ihnen C1- diese Sanz persönlichen Probleme VO  [ Eheleuten,
artet wird; eine Tatsache, die uch viele Rıichter Ordensleuten un Priestern die Beurteilung durch
der Rota ernsthaft beunruhigt. Kıine Dezentralisie- Rıchter un Gerichte 1in formellen Prozessen wohl
LUu11S der Rechtsprechung dritter Nstanz wird überhaupt och wünschenswert ist. Wo
denn uch VO vielen für ringen notwendig C: echte Rechtsdifferenzen geht, halten uch WI1r eine
halten Wenigstens für jedes größhere Sprachgebie gut organisierte, objektive, jJuristisch‘ fundierte
sollte e1in eigenes Gericht dritter nNnstanz errichtet Rechtsprechung, auch H8 der Kirchengemeinschaft,
werden. für unentbehrlich oder wenigstens für durchaus
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wünschenswert: nıcht Nur für die Rechtsuchenden, Ungültigkeit VO  w Sakramenten mi1it juristisch fest-
sondern uch für Ordnung un Frieden 1in der Kir- gelegten Normen Zzusammenfallen un! ob m1t
chengemeinschaft. Wenn 7wischen einem anderen Worten die ex1istentielle Gültigkeit oder
Bischof un: einem Pfarrer ein Streit darüber EeNT- Ungültigkeit überhaupt jJuristisch Aixilert und auf-
standen ist, ob ine Versetzung oder ine Entlas- geklärt werden kann. Und ware das uch möglich,
Sung rechtmäßig WAartr oder nıcht, ist überaus C1- weniger oder mehr 1st denn für ine auDens-
wünscht, daß S1e sich 1ne Ün Nstanz gemeinschaft wichtig, das tun ” WÄäre nıiıcht
wenden können, die den Gläubigen ekannt ist 1el wichtiger, den Menschen, die SCHIGC ein persön-
un:! die S1e als unpartelischen und kundigen Rich- liches Problem belastet, alle 1lfe geben, dieE  E AD
ter akzeptieren. Anders der Rechtstreit nıie INa ihnen geben kann, S1e einer persönlich
1ne befriedigende Lösung: weder für die Parteien verantwortifetfen Entscheidung führen; und WAar
noch ur die Kirchengemeinschaft. Hür die Beur- persönlich verantwortet, daß diese Entsche1-
eilung der erwähnten persönlichen TODIemMe sind dung uch für die Kirchengemeinschaft annehm-

bar istdie oben mitgeteilten Vorschläge ZUTLC Verbesse-
LunNng und Beschleunigung der Vertahren sicher-
ich anzuerkennen. Wahrscheinlic ist iIne gründ-
ichere Revision 1in nächster Zukunft nıcht erreich- Gommenginger, Retorm der kirchlichen Rechtsprechung:bar Dann ware klug, Geduld en und die UOrientierung 22 (1968) 1e| auch Gommenginger, Ver-

Verbesserungen unterstutzen, die 1im ugen- tassung und Strukturen in einem Kıirchenrecht Urientierung
S (1967) 25-28; Neumann, esamtkirchliches tundgesetz:blick erreichbar sind. Trotzdem kannn und darf binger Festschri:! 967 « Theologie 1im andel» unchen 1967

man schon jetzt wenigstens AufmerksamkeIit und 41 eitere Literatur: Goncilium (1965) 670 und 685, Anm
100 fl.Überlegung für die rage fordern, ob all diese

AAS 52 1940) b. 2A17Ehe- un: Weiheprozesse und -verfahren nıiıcht Archiv für katholisches Kirchenrecht 136 1967)
durch eine persönlichere, pastorale Behandlung Scheuermann, Vorschläge ZUE kirchlichen Eheprozeßrecht:
TSCEZE werden müßten. Von der Sakramenten- Archiv für katholisches Kıirchenrecht 20 (1967) 2—45 1€| auch

Flatten, Die freie Beweiswürdigung 1im kanonischen Prozelß e0O]
theologie darf LL19:  = 1ne Durchdenkung des Pro- Quart., Schr. 139 (1959) 4274060 (vor em 54-4060)
blems Crwarten, ob die existentielle Gültigkeit un: Übersetzt VO!]  3 Dr. Heinrich ettens

MUNSCIL über die Verwaltung und Spendung der

Ivan Zuzek Sakramente gehören den bescheidensten Ele-
menten des menschlichen Beitrages ZUT Art der
Ausspendung der na Gottes se1in olk S1ieAspekte des Sakramenten- können Ikaum mehr tun, als die Sakramententheo-

techtes des christliıchen ogie auf das konkrete Leben anwenden. e1
spiegeln die Unvollkommenheiten der Kanones

ÖOstens Mängel einer Theologie wider, die allzusehr 1n
tendiert, die s1ieben Sakramente VO dem urzel-
und Ursakrament der Kıirche un VO Christus
NWeMNNECHM indem sS1e sS1e als KICS», als «Sachen», be-

I Iıe /Notwendigreit handelt (CGIC, De rebus, CA  S 726 die automatisch
eiIner adäguateren Sakramententheologte wıirksam werden, nahezu unabhäng1ig VO lau-

Die Sakramente sind Zeichen, 1n denen sich eine ben derer, die S1e empfangen (vgl na Q)
menschliche Gebärde un das O  c  € Wort mi1t- Daß innerhalb der katholischen Kirche die Ein-
einander verbinden. Als solche en S1e die sicht sich oreift, daß ine tiefer fundierte, StAr-
«Struktur Dessen, dessen Gnade STE 1n wıirksamer ker christozentrische Sakramententheologie drin-

gend notwendig ist, nehmen die Christen desWeise austeilen » (Crespel 7). 1
S1e sind er notwendig bescheiden und OUstens, die katholischen wI1e die otthodoxen, als

chlicht und CITCSCN, nicht anders als Christus Zeichen dafür, daß ihre eigenen eolog1-
selbst in seliner menschlichen Natur, be1 vielen Ar- schen Auffassungen endlich die gebührende Be-

achtung en S1ie ener begründete Hofft-gernIs (vgl aaQ.) Die kirchenrechtlichen Bestim-
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